
 

Geschäftlich 
unterwegs 
in Deutschland ? 

Bitte beachten Sie, dass wir hier nur einen Überblick geben können.  
Fragen Sie grundsätzlich einen Steuerberater, bevor Sie Steuererstattungen planen. 

 

VMS Expotel Hannover  
          AG & Co. KG  

 
 
 

Retten Sie Ihre Steuervorteile  -  Lesen Sie diese 
Hinweise, bevor Sie Ihren Messerundgang starten 

 
 
 
Von wenigen Ausnahmen abgesehen enthalten deutsche Rechnungen 19 % Umsatzsteuer. 
Stellen Sie sicher, dass Sie diese Steuer erstattet bekommen können! 
 

1. Sorgen Sie dafür, dass alle auf Sie lautenden Rechnungen den korrekten 
Firmennamen und –anschrift enthalten!  (Ausnahmen: Fahrausweise mit 
vorgedrucktem Betrag; Rechnungen und Quittungen mit einem Betrag 
von weniger als 100 €.) 

 
2. Wählen Sie das zutreffende Erstattungsverfahren!  Wenn Ihr 

Unternehmen in Deutschland keine Steuererklärung abgibt, kann ein 
besonderes Vergütungsverfahren möglich sein, wenn Ihr Unternehmen in 
einem Land ansässig ist, das deutschen Unternehmern gleiche 
Steuervergünstigungen bietet.  

 
 Ansässige aus diesen Ländern können am Vergütungsverfahren teilnehmen: 
 Alle Staaten der Europäischen Union Union, außerdem: Andorra, Antigua and Barbuda, Bahamas, 

Bahrain, Bermuda, Britische Jungferninseln, Brunei, Cayman Island, Gibraltar, Grönland, Grenada, 
Guernsey, Hongkong, Iran, Island, Israel, Jamaika, Japan, Jersey, Kanada, Katar, Korea (Nord-), 
Korea (Süd-), Kuwait, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Macao, Mazedonien, Malediven, 
Norwegen, Oman, Salomonen, San Marino, Saudi Arabien, Schweiz, St. Vincent, Swasiland, USA, VAE, 
Vatikanstadt 

 

 
Das Umsatzsteuervergütungsverfahren 
 
Die deutsche Finanzverwaltung sieht ein stark formalisiertes Verfahren vor. Der Antrag muss 
auf deutsch ausgefüllt werden, Rückfragen des Finanzamtes sollten sinnvoller Weise auch 
auf deutsch beantwortet werden. 
Unternehmer aus der Europäischen Union können die Vergütung beantragen, wenn der in 
Rechnung gestellte Umsatzsteuerbetrag 25 € im Kalenderjahr übersteigt (Unternehmer von 
außerhalb der EU 250 €). 
Die Beauftragung eines Fiskalvertreters ist empfehlenswert. Wir empfehlen unseren 
erfahrenen Steuerberater: 
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